vom 31.03.2023 zu 14022/J (XXVI1. GP)
= Bundeskanzleramt bundeskanzleramt.gv.at

Karl Nehammer
Bundeskanzler

Herrn

Mag. Wolfgang Sobotka
Prasident des Nationalrats
Parlament

1017 Wien

Geschéaftszahl: 2023-0.090.554

Wien, am 31. Marz 2023
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Rauch, Kolleginnen und Kollegen haben am 1. Feb-
ruar 2023 unter der Nr. 14022/) eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend ,Ta-

xifreifahrten fir Mitarbeiter der Regierungsbiiros im Jahr 2022 an mich gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu Frage 1:
1. Wurde von lhrem Ressort fiir das Jahr 2022 ein Vertrag mit einem Wiener
Taxiunternehmen zur Beférderung lhrer Mitarbeiter abgeschlossen?
a. Wenn ja, wann wurde dieser Vertrag abgeschlossen?
b. Wenn ja, fiir welchen Zeitraum wurde dieser Vertrag abgeschlossen?
c. Wenn ja, mit welchem Unternehmen wurde dieser Vertrag abgeschlossen?
d

Wenn ja, wie lauten die exakten Vereinbarungen fiir diesen Vertrag?

Ich darf auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 14011/) durch den Bun-

desminister fur Finanzen verweisen.
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Zu den Fragen 2 bis 5 und 11:

2. Wie viele Taxikarten, Taxigutscheine, Businesskarten und Ahnliches wurden lhrem
Ressort zur Verfiigung gestellt?

3. Welchen Mitarbeitern lhres Ressorts wurden die Taxikarten, Businesskarten und
Ahnliches zur Verfiigung gestellt?

4. Wer waren die Benlitzer lhres Ressorts dieser Taxikarten, Businesskarten und
Ahnliches fiir das Jahr 2022?

5. Unter welchen Voraussetzungen durften lhre Mitarbeiter die Taxigutscheine,
Businesskarten und Ahnliches beniitzen?

11. Welche Kosten sind in lhrem Ressort insgesamt fiir Taxigutscheine, Taxikarten,
Businesskarten und Ahnliches bezogen auf die einzelnen Nutzer
a. nach Bediensteten des Ressorts entstanden?
b. nach den jeweiligen Bediensteten des Ministerbliros entstanden?
c. nach den jeweiligen Bediensteten eines allfdlligen Staatssekretariates

entstanden?

Dem Ressort standen im Jahr 2022 insgesamt 40 Dauerkarten zur Verfligung. Die personen-
bezogene Erhebung der Einzelfahrten wiirde einen zu grofRen Verwaltungsaufwand verur-
sachen, da die Karten zu einem groRen Teil nicht Personen, sondern Organisationseinheiten

zugewiesen sind.

Schon bisher durften Taxis nur dann in Anspruch genommen werden, soweit dies dienstlich
unbedingt erforderlich war und keine anderen addaquaten Moglichkeiten zur Verfligung
standen. Dies gilt auch zukiinftig. Es wird aber der Aufwand regelmaRig lGberprift und die

jeweils sinnvoll erscheinenden MaRnahmen getroffen, um ihn nachhaltig zu reduzieren.

Zu den Fragen 6 bis 8:
6. Wurde die Verwendung der Taxigutscheine, Taxikarten, Businesskarten und
Ahnliches iiberpriift?
a. Wenn ja, wie wird die Verwendung der Taxigutscheine, Taxikarten,
Businesskarten und Ahnliches iiberpriift?
b. Wenn ja, welche Dienststelle Ihres Ressorts kontrolliert allfdllige
Taxiabrechnungen auf deren dienstliche Ursache?
7. Gab es im Jahr 2022 Fille, wo Taxikarten, Taxigutscheine, Businesskarten und
Ahnliches fiir dienstfremde und private Zwecke geniitzt wurde?
a. Wenn ja, welche Konsequenzen wurden fiir dieses Verhalten der betroffen

Mitarbeiter gezogen?

2von4

www.parlament.gv.at



13605/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

8. Koénnen Sie ausschliefSen, dass diese Taxigutscheine, Taxikarten, Businesskarten und

Ahnliches von Ihren Mitarbeitern abgerechneten Taxifahrten fiir private Zwecke

missbraucht wurden?

Die Kontrolle erfolgt durch den jeweiligen Vorgesetzten. Allfdllige Konsequenzen sind dis-

ziplinar-, dienst-, arbeits- bzw. zivilrechtlicher Art. Die private Nutzung von Taxikarten

wirde eine Verletzung der Dienstpflicht darstellen. Ein derartiger Fall ist nicht bekannt.

Zu den Fragen 9 und 10:

9. Welche Kosten sind in lhrem Ressort insgesamt fiir Taxigutscheine, Taxikarten,

Businesskarten und Ahnliches im Jahr 2022 entstanden? (Bitte um genaue Auflistung

der Kosten)

10. Sehen Sie hier in Zukunft Einsparungspotential?

Flr das Bundeskanzleramt sind im Anfragezeitraum folgende Kosten fir Taxifahrten ent-

standen:

Organisationseinheit Kosten in Euro
Kabinett des Bundeskanzlers 6.975,83
Kabinett der Bundesministerin fiir EU und Verfassung 3.885,09
Kabinett der Bundesministerin fiir Frauen, Familie, Integration und Medien 290,60
Biiro der Staatssekretarin 291,80
Generalsekretariat 108,00
Sektion | 12.990,63
Sektion Il 915,22
Sektion 111 71,22
Sektion IV 3.790,14
Sektion V 560,00
Sektion VI 737,03
Gleichbehandlungsanwaltschaft Wien 590,00
Karl Nehammer
3von4

www.parlament.gv.at

3von4



4 von

BUNDESKANZLERAMT

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT

Datum/Zeit 2023-03-31T15:45:27+02:00
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
e . Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Prifinformation Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

N\

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2023- 03- 31T15: 53: 49+02: 00

Prifinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

4von 4

www.parlament.gv.at




		2023-03-31T15:45:27+0200
	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-03-31T15:53:49+0200
	Parlamentsdirektion




